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Keine Frage: Ein neues Instrument ist ein Motivationsschub für Anfänger wie 
für geübte Musiker. Bedeutet aber gleichzeitig eine nicht zu unterschätzende Investition. 
 
 
Wir haben uns deshalb ein Mietsystem ausgedacht, das Sie zum fairen Festpreis in den Genuss eines neuen 
Instruments bringt, ohne Sie zum Kauf zu verpflichten und ohne versteckte Kosten. Sie zahlen einfach nur das, 
was Sie auch wirklich nutzen.  
 

 Neue Instrumente mieten 
Günstige Monatsmieten, keine Kaufverpflichtung.  

 Faire Kündigungsbedingungen 
Nach Ablauf der Mindestmietzeit monatliche Kündigung möglich. Ohne weitere Verpflichtung  

 Kaufoption jederzeit 
Volle Abrechnung der geleisteten Miete wann immer Sie wollen.  

 Service inklusive 
Jährlich eine kostenlose Durchsicht inkl. kleiner Wartungsarbeiten  

 Zügige Abwicklung 
Klein-Reparaturen innerhalb von zwei Arbeitstagen  

 Keine versteckten Kosten 
Keine Ablöse, keine Zuschläge, alles inklusive, auch die Mehrwertsteuer  

 
 
 
Ihr Martin Frauenschuh 

Meister für Holz- und Blechbasinstrumente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Holzblasinstrumente 2011/2012 

 

 

 
Bezeichnung Modell Kaufpreis Mietpreis 

 

Yamaha Querflöte YFL-211 € 711,- € 30,- 
 

Jupiter Querflöte JP-5111 ES € 678,- € 28,- 
 

Azumi Kinderflöte* AZ-WLVC -- € 34,- 

 

Roy Benson Kinderklarinette* CG-521 -- € 30,- 
 

Roy Benson Klarinette (deutsch) CG-523 € 964,- € 35,- 
 

Yamaha Klarinette (deutsch) YCL-458-20 € 1.384,- € 43,- 
 

Roy Benson Klarinette (böhm) CB-517 € 842,- € 30,- 
 

Buffet Klarinette (böhm)  E-11 18/6 € 1.256,- € 45,- 

 

Roy Benson Kinder Alt-Saxophon* AS-201 -- € 30,- 
 

Yamaha Alt-Saxophon YAS-275 € 1.186,- € 45,- 
 

Jupiter Alt-Saxophon JP-769DJ2 € 1.189,- € 45,- 
 

Schagerl Alt-Saxophon A-900L € 880,- € 30,- 
 

Roy Benson Alt-Saxophon AS-302 € 769,- € 30,- 

 

Schagerl Tenor-Saxophon T-900L € 1.090,- € 40,- 
 

Schagerl Tenor-Saxophon T-920L € 1.180,- € 45,- 
 

Yamaha Tenor-Saxophon YTS-275 € 1.542,- € 50,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle Preise inkl. 20 % MwSt. 

bei mit * gekennzeichnete Instrumente gibt es keine Kaufoption 

 

 



 
 

 

Blechblasinstrumente 2011/2012 

 

 

 
Bezeichnung Modell Kaufpreis Mietpreis 

 

Yamaha Trompete YTR-2335G € 592,- € 25,- 
 

Yamaha Trompete YTR-4335G € 711,- € 30,- 
 

Jupiter Trompete JP-606MRL-F € 678,- € 27,- 
 

Schagerl Trompete TR-610L € 650,- € 30,- 
 

Schagerl Trompete TR-620L € 760,- € 35,- 

 

Venus B-Tenorhorn TH-200 € 640,- € 30,- 
 

Venus B-Bariton BH-100 € 640,- € 30,- 

 

Roy Benson F-Kinderhorn HR-203 € 520,- € 30,- 
 

Yamaha  F-Waldhorn YHR 314II € 1.644,- € 45,- 

 

Schagerl B/F Tenorposaune TP-350G € 890,- € 35,- 
 

Schagerl B/F Tenorposaune TP-450G € 890,- € 35,- 
 

Jupiter B/F Tenorposaune JP-538RL-F € 1.392,- € 36,- 
 

Jupiter B/F Tenorposaune JP-636RL-F € 1.427,- € 40,- 
 

MTP Compact-Posaune 127 Junior € 499,- € 33,- 

 

Venus B-Tuba TU-200 € 2.129,- € 55,- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle Preise inkl. 20 % MwSt. 

bei mit * gekennzeichnete Instrumente gibt es keine Kaufoption 
 

 
 
 



 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
 
1. Eigentumsrecht 
Der Mieter erkennt ausdrücklich das Eigentumsrecht des Vermieters an dem Instrument an. Er darf keine Verfügung über das Instrument 
treffen, die das Eigentumsrecht des Vermieters beeinträchtigen; insbesondere darf er das Instrument nicht veräußern, verschenken, 
verpfänden, verleihen oder weitervermieten. Der Mieter ist verpflichtet, Pfändungen und alle sonstigen das Eigentumsrecht des 
Vermieters verletzenden oder gefährdenden Vorkommnisse sowie jegliche Mängel und Schäden an dem Instrument dem Vermieter 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Änderungen der Anschrift oder Bankverbindung des Mieters ist dem Vermieter unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
 
2. Versicherung 
Der Mieter schließt auf seine Kosten eine Instrumentenversicherung für den Mietgegenstand über den gesamten Mietzeitraum ab. 
 
Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Musikinstrumenten entnehmen Sie bitte der Beilage!! 
 
 
3. Anzeigepflicht 
Der Mieter ist verpflichtet, etwa entstandene Schäden dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Soweit 
der Mieter diese Pflicht verletzt, hat er die dem Vermieter daraus entstehenden Schäden zu ersetzen. 
Der Mieter haftet auch für die durch verspätete Anzeige verursachten weiteren Schäden. Über diese 
Meldepflicht hinaus verpflichtet sich der Mieter, alles zu tun, um die Durchsetzung etwaiger Ansprüche 
gegenüber der Versicherung zu ermöglichen. 
 
 
4. Sorgfaltspflichten und Haftung des Mieters 
Das Instrument ist vom Mieter pfleglich zu behandeln und entsprechend den Pflegeanweisungen des Herstellers und/oder Vermieters 
gegen Beschädigungen zu schützen. Der Vermieter ist berechtigt, sich nach vorheriger Terminabstimmung von dem Vorhandensein und 
dem Zustand des Mietgegenstandes in den Räumen des Mieters zu überzeugen. Schäden, die der Mieter zu vertreten hat, hat der Mieter 
dem Vermieter zu ersetzen, soweit diese Schäden nicht von der in Ziffer 2 genannten Versicherung bezahlt werden. Dasselbe gilt für 
Schäden, die durch schuldhaft vertragswidrigen Gebrauch 
entstehen unbeschadet des Rechts des Vermieters zur fristlosen Kündigung nach den gesetzlichen Regelungen. 
Behebbare Schäden (z.B. Beschädigung des Instruments) hat der Mieter ausschließlich durch den Vermieter 
beseitigen zu lassen. Dies geschieht, sofern der Mieter den Schaden zu vertreten hat, auf Kosten des Mieters, sofern die Kosten nicht von 
der gemäß Ziffer 6 dieses Vertrages abgeschlossenen Versicherung ersetzt werden. Dies geschieht, sofern der Mieter den Schaden zu 
vertreten hat, auf Kosten des Mieters, sofern die Kosten nicht von der in Ziffer 2 dieses Vertrages abgeschlossenen Versicherung ersetzt 
werden. 
 
 
5. Instandhaltung 
Der Mieter trägt die Kosten für Instandhaltungsarbeiten, wie Austausch von Verschleißteilen, insbesondere von Polstern, Korken und Filz, 
Federn, Schrauben.  
 
 
6. Versendung, Gefahrtragung 
Der Mieter trägt die Transportkosten sowohl im Hinblick auf die Versendung des Mietgegenstandes an den Mieter als auch die Kosten für 
eine etwaige Rücksendung an den Vermieter. Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mietgegenstand beim Vermieter persönlich 
abzugeben oder auf eigene Gefahr an den Vermieter zurückzusenden. Im Falle der Versendung per Freeway-Paket besteht eine 
Transportversicherung. Diese führt jedoch nicht zu einem Übergang der Transportgefahr  auf den Vermieter. 
 
 
7. Haftung des Vermieters 
Der Vermieter gewährt den Gebrauch der Mietsache in dem Zustand bei Übergabe. Die verschuldensunabhängige Haftung des Vermieters 
für anfängliche Sachmängel wird ausgeschlossen. Im übrigen kann der Mieter vom Vermieter Schadensersatz wegen Mängeln der 
Mietsache nur verlangen, soweit dem Vermieter Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Auch für Schäden außerhalb der 
Mietsache, für Mangelfolgeschäden und sonstige Begleitschäden haftet der Vermieter nur, soweit ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt.^ 
 
 
8. Gerichtsstand 
Als Gerichtsstand für Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag wird das jeweils sachlich zuständige Bezirksgericht für 
 Zell am See vereinbart. 


